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Erwägungen

E. 1
In einem Forderungsprozess mit dem obgenannten Rechtsbegehren bewil- ligte das
Bezirksgericht Zürich dem Kläger und Berufungskläger (nachfol- gend: Kläger) mit
Beschluss vom 28. Juni 2004 die unentgeltliche Prozess- führung und bestellte in der
Person von Rechtsanwalt lic. iur. X._____ einen unentgeltlichen Rechtsbeistand (Urk. 25).
Mit Urteil vom 28. Juni 2007 wies des Bezirksgericht Zürich die Klage ab (Urk. 101).

E. 2
Am 19. Juli 2007 erklärte der Kläger Berufung gegen das Urteil des Bezirks- gericht Zürich
vom 28. Juni 2007 (Urk. 102). Im Zusammenhang mit der Frage der Weitergeltung der
unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsver- tretung im Berufungsverfahren wurde der
Kläger mit Verfügung vom 15. Mai 2008 aufgefordert, sich in aller Kürze zu den
Aussichten des Berufungsver- fahrens zu äussern und seine aktuelle wirtschaftliche
Situation darzulegen (Urk. 104). Nach Prüfung der klägerischen Eingabe vom 30. Juni 2008
(Urk. 109) wurde dem Kläger die unentgeltliche Prozessführung und die un- entgeltliche
Rechtsvertretung für das Berufungsverfahren mit Beschluss vom 23. Dezember 2009
entzogen; gleichzeitig wurde ihm eine Frist angesetzt, um eine Kaution von Fr. 30'000.00
zu leisten (Urk. 110). Nachdem die Kau- tion innert Frist nicht einging, wurde mit
Beschluss vom 9. Februar 2010 auf die Berufung nicht eingetreten (Urk. 113).
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E. 3
Gegen die Beschlüsse vom 23. Dezember 2009 (Entzug des Armenrechts und
Kautionierung) und 9. Februar 2010 (Nichteintreten wegen Ausbleibens der Kaution) erhob
der Kläger kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Mit Zirku- lationsbeschluss vom 7. Juli 2011
vereinigte das Kassationsgericht die bei- den Beschwerden, hob alsdann in Gutheissung der
Beschwerden die er- wähnten Beschlüsse auf und wies die Sache im Sinn der Erwägungen
ans Obergericht zurück (Urk. 117).

E. 4
Mit Beschluss vom 2. Juli 2012 wurde dem Kläger erneut die unentgeltliche
Prozessführung und die unentgeltliche Rechtsvertretung für das Berufungs- verfahren
entzogen und eine Frist zur Leistung einer Kaution von Fr. 30'000.00 angesetzt (Urk. 125).

E. 5
Eine gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde wies das Bundesge- richt mit Urteil
vom 17. Dezember 2012 ab (Urk. 135).

E. 6



Mit Beschluss vom 15. Januar 2013 wurde dem Kläger erneut eine letzte Frist zur Leistung
der Kaution von Fr. 30'000.00 angesetzt, unter der Andro- hung, dass bei Säumnis auf die
Berufung nicht eingetreten werde (Urk. 136).

E. 7
Innert Frist ging die Kaution nicht ein. Entsprechend der Androhung im Be- schluss vom
15. Januar 2013 ist auf die Berufung nicht einzutreten.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kostenpflichtig (§ 64 Abs. 1 ZPO/ZH).
Mangels Umtrieben ist den Beklagten und Berufungsbe- klagten keine Parteientschädigung
für das Berufungsverfahren zuzuspre- chen. Es wird beschlossen:
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